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Das Verschwinden der Hochstamm-Obstbäume

Einzonung von Obstgärten

Obstgartenschutz und Bauzonen:                   

Zerstörung… ...oder Erhaltung von Obstgärten

Gefährdete Obstgärten
• Vielfach gab es früher einen breiten Ring von 

Hochstamm-Obstbäumen um die Dörfer. 
• Im Zuge der starken Entwicklung der Dörfer 

dehnte sich die Siedlungsfläche zunehmend auf 
Kosten der Obstgärten aus.

Obstgartenschutz
• Statt neue Bauzonen auszuscheiden, ist die Sied-

lungsentwicklung nach innen zu fördern. 
• Im Rahmen der Ortsplanung gilt es, Obstgärten 

einer Landschafts- oder Freihaltezone zuzuordnen.
• Obstbäume können auch in Siedlungen gepflanzt 

werden.
• Gemeinden und Vereine können die Erhaltung der 

Obstbäume unterstützen, indem sie z.B. Jungbäu-
me vergünstigt abgeben oder bei der Pflege und 
Ernte mithelfen.

Oft erinnern heute nur noch Strassennamen 
an den früheren Hochstamm-Obstgarten.

Unzählige Obstgärten wurden und werden 
für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Industrie-
gebäude und Strassen gerodet.

Bauzone


